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Fünfte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft  

an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften  –   

Fachhochschule Nürnberg (SPO B-BW) 

 

Vom 20. August 2010 

 

 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S 245), zuletzt geändert am 07. 
Juli 2009 (GVBl. S. 256), erlässt die Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule Nürnberg folgende Satzung: 
 
 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft an der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften –  Fachhochschule Nürnberg vom 20. November 2006 
(Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
2006, lfd. Nr. 25; www.ohm-hochschule.de), zuletzt geändert durch Satzung vom 26. Mai 2009 (Amtsblatt der 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 2009 lfd. Nr. 
10; www.ohm-hochschule.de), wird wie folgt geändert: 

 

 

1. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Ab dem 5. Studiensemester werden Studienschwerpunkte gemäß Anlage 2 geführt. Jede bzw. 

Studienbüro 
      
      
 
 
23.08.2010 



2/4

 

 

jeder Studierende hat drei Studienschwerpunkte zu absolvieren.“ 

 

2. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

 „(5) Die Teilnahme an der Prüfung des Faches 9.2 Unternehmensführung setzt die Anmeldung der  
Bachelorarbeit voraus.“ 

 

3. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Die Prüfungskommission kann von den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 bis 5 und § 9 Abs. 1 abwei-
chen, wenn besondere Umstände vorliegen, die von dem oder der Studierenden nicht zu vertreten 
sind.“ 

 

4. § 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Zur Bildung des Prüfungsgesamtergebnisses tragen die Endnoten aller Endnoten bildenden Modu-
le nach der Anlage und der Bachelorarbeit bei, wobei die Gewichtung der Basismodule mit der 
Hälfte der jeweils zugeordneten Leistungspunkte und die der Vertiefungsmodule mit dem vollen 
Wert der zugeordneten Leistungspunkte erfolgt. Abschließend wird der arithmetische Mittelwert 
gebildet; das Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet.“ 

 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Inkrafttreten, Geltungsbereich“ 

b) Es wird folgender Abs. 4 neu eingefügt: 

„(4) Die ab 01. Oktober 2010 geltende Neuregelung des § 13 Abs. 4 dieser Satzung gilt nur für 
Studierende, die ihr Studium nach dem Sommersemester 2010 beginnen. Für Studierende, die 
das Studium vor dem Wintersemester 2010/11 begonnen haben, werden zur Ermittlung des 
Prüfungsgesamtergebnisses die Endnoten aller Pflicht- und Wahlpflichtmodule und der Bache-
lorarbeit mit den jeweils zugeordneten Leistungspunkten gewichtet und daraus der arithmeti-
sche Mittelwert gebildet; das Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet.“ 

 

6. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Im Modul „Wahlpflichtfächer“ erhalten die Sp. 3 mit 7 folgende Fassungen: 

“6.1 | Allgemeinwissenschaftliches WPF | 2 SWS | Kl(90)/StA/Ref/Kol 3) | 2 LP 

 6.2 | Fachwissenschaftliches WPF 1 | 2 SWS | Kl(90)/StA/Ref/Kol 3) | 2 LP 

 6.3 | Fachwissenschaftliches WPF 2 | 2 SWS | Kl(90)/StA/Ref/Kol 3) | 2 LP“ 

 

b) In der Sp. 8 der lfd. Nr. 9.2 (Unternehmensführung) im Modul „Unternehmensführung“ werden 
die Worte „§ 7 Abs. 5“ eingefügt. 

 

c) In der Sp. 8 der lfd. Nr. 10 (Makroökonomie) im Modul „Volkswirtschaft 2“ werden die Worte „§ 7 
Abs. 5“ gestrichen. 
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d) Die Sp. 3 und 4 der lfd. Nr. 12 (Bachelorarbeit; Bachelorseminar) im Modul „Bachelorarbeit“ er-
halten folgende Fassungen: 

„12.1 | Bachelorarbeit“ und „12.2 | Bachelorseminar“. 

 

e) In der Sp. 4 der lfd. Nr. 13.1 (Praxis-Seminar) im Modul „Praxissemester“ wird das Wort „Praxis-
Seminar“ durch das Wort „Praxisseminar“ ersetzt.  

 

f) In der Sp. 4 der lfd. Nr. 13.2 (Fallstudien-Seminar) im Modul „Praxissemester“ wird das Wort 
„Fallstudien-Seminar“ durch das Wort „Fallstudienseminar“ ersetzt.  

 

g) Die Fußnote 3) erhält folgende Fassung: 

„Die Art der Prüfungsleistung/en wird vom Fakultätsrat im Studienplan geregelt. Art und Dauer der 
Prüfungen im Schwerpunkt Außenwirtschaft des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft richten 
sich nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Internationale Betriebs-
wirtschaft sowie dem diesbezüglichen Studienplan in der jeweils gültigen Fassung.“ 

 

 

7. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Sp. 2 der lfd. Nr. 11.2 (Marketing I) unter 1.1/1.2 erhält folgende Fassung: 

„Strategisches Marketing / Marketingforschung – Kundenanalyse“. 

 

b) Die Sp. 2 der lfd. Nr. 11.3 (Marketing II) unter 1.1/1.2 erhält folgende Fassung: 

„Marktkommunikation / Marketingforschung – Marktforschung“. 

 

c) Die Sp. 2 der lfd. Nr. 11.8 (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) unter 1 erhält folgende Fassung: 

„Rechtsformwahl und Bilanzsteuerrecht“. 

 

d) Die Sp. 1 und 2 der lfd. Nr. 11.8 (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) unter 2.1/2.2 erhalten fol-
gende Fassung: 

„2 | Internationales Steuerrecht und Fallstudien“. 

 

e) Die lfd. Nr. 11.9 Logistik, Material- und Produktionswirtschaft, Verkehrswirtschaft, (gültig bis 
14.03.2009) wird gestrichen. 

 

f) Die lfd. Nr. 11.9 Logistik und Supply Chain Management: Einkauf und Distribution (gültig ab 
15.03.2009) erhält folgende Fassung: 

„11.9 | Logistik und Supply Chain Management I: Einkauf und Distribution 

1 | Einkauf und Supply Management 

2 | Distribution und Supply Chain Management”. 
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g) Die lfd. Nr. 11.10 Logistik und Supply Chain Management: Produktion, Verkehr und Transport 
(gültig ab 15.03.2009) erhält folgende Fassung: 

„11.10 | Logistik und Supply Chain Management II: Produktion, Verkehr und Transport 

1 | Produktionsplanung und -steuerung 

2 | Verkehrswirtschaft und Transportmanagement“. 

 

h) Die Sp. 2 der lfd. Nr. 11.11 (Außenwirtschaft) unter 2.1/2.2 erhält folgende Fassung: 

„Exportmanagement / Zollrecht und Handelspolitik in der EU“. 

 

i) Die Sp. 1 und 2 der lfd. Nr. 11.13 (Wirtschaftsrecht) unter 2.1/2.2 erhalten folgende Fassung: 

„2 | Internationales Wirtschaftsrecht“. 

 

j) Die Sp. 1 der lfd. Nr. 11.14 (Controlling) unter 1.1/1.2 erhält folgende Fassung: 

„Controlling I / Seminar Controlling“. 

 

k) Die Sp. 1 und 2 der lfd. Nr. 11.15 (Gesundheitsökonomie) erhalten folgende Fassung: 

„1 | Gesundheitsökonomie I 

 2 | Gesundheitsökonomie II“. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2010 in Kraft. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhoch-
schule Nürnberg vom 27. Juli 2010 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für 
angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg vom 20. August 2010. 
 
 
Nürnberg, 20. August 2010 
 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
2010, lfd. Nr. 30, www.ohm-hochschule.de veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 23. August 2010 durch Aushang in der Hoch-
schule bekannt gegeben. 


